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Tettnang, 13-04-2021 

Liebe Eltern, 

das Kultusministerium hat für die Zeit ab dem 19.04.2021 mehrere Neuregelungen beschlossen. Die 

Vorgaben haben wir mit allen Tettnanger Grundschulen gemeinsam besprochen.  

Ab dem 19.04.2021 werden die Grundschüler im Wechselunterricht beschult. Ein täglicher Wechsel 

der Lerngruppen wurde uns untersagt! Folgendes Schema setzen wir um: 

Unterrichtszeiten  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

LG 1 8:30 - 12:30 

LG 2 8:15 – 12:12 

LG 3 8:00 – 12:00 

LG 4 7:45 – 11:45 

Präsenz-
unterricht 

1a, 2a, 3a, 4a 

SCHNELLTEST 
1a, 2a, 3a, 4a 

1b, 2b, 3b, 4b 

SCHNELLTEST 
1b, 2b, 3b, 4b 

Alle Klassen im 
Homeschooling Home-

schooling 
1b, 2b, 3b,4b 1b, 2b, 3b, 4b 1a, 2a, 3a, 4a 1a, 2a, 3a, 4a 

 

1. Der Schwerpunkt im Präsenzunterricht liegt wieder auf den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht. Im Homeschooling werden auch die Nebenfächer bedient.  

2. Für Kinder, deren Eltern aus beruflichen Gründen zwingend auf eine Betreuung angewiesen 
sind, wird eine Notbetreuung eingerichtet. In diesem Fall können Sie Ihr Kind bis Donnerstag, 
15.04.2021 erneut telefonisch anmelden (07542-931650 oder 932440).  

3. Ab dem 19.04.2021 gilt ein negativer Schnelltest als Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme 
am Unterricht und an der Notbetreuung.  

4. Diese Schnelltests müssen im Elternhaus durchgeführt werden. Sie erhalten die ersten Tests am 
Donnerstag, 15.04.2021 von 7:30 bis 11:30 an der Schule. 

5. Bitte füllen Sie für jeden Test einen Abschnitt aus beiligendem Formular aus und geben Sie 
diesen Abschnitt Ihrem Kind mit in die Schule.  

6. Bei einem negativen Ergebnis ist dieser Abschnitt die „Eintrittskarte“ für die Schule. Ohne diesen 
Abschnitt kann Ihr Kind das Schulhaus nicht betreten und muss von Ihnen abgeholt werden. 

7. Bei einem positiven Testergebnis müssen Sie mit Ihrem Kind einen PCR-Test machen lassen 
(z.B. beim Kinderarzt). 

8. Auf dem Schulgelände und im Unterricht besteht weiterhin eine Maskenpflicht. Wenn in der 
Pause im Freien der Mindestabstand eingehalten werden kann, darf die Maske abgenommen 
werden. 

9. Auch das Abstandsgebot besteht weiterhin.  

 
Lassen Sie uns gemeinsam das Beste daraus machen! 
 
Herzliche Grüße, 


